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Fälle des § 2b Absatz 1 i.V. m. Absatz 2 Nr. 1 UStG 
 

Leistungen der Gemeinde Kurze Darstellung mit Angabe evtl. Handlungsbedarfe 

Benutzungsgebühren Märkte und Kirmesse Anpassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Märkte 
Streichung des bisherigen § 3 Buchst. II Nr. 10: 
„Zugelassenes Abstellen eines Transport-/Gepäckfahrzeuges, pro Tag 2,50 €“ 
Aufnahme eines neuen § 4: 
„Inanspruchnahme von Ver- und Entsorgungseinrichtungen oder -leistungen“ 
 
jährliche Prüfung zur Einhaltung der Umsatz-Wertgrenze 17.500 Euro aus gleichartiger Tätigkeit 
mittels Prognose und entsprechender Dokumentation 
Gleichartigkeit: „Erfüllen die angebotenen Tätigkeiten die gleichen Bedürfnisse?“ 
Märkte ≠ Kirmesse -> getrennte Betrachtung der Umsätze  

Kostenersätze und Gebühren für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr  

Aufteilung in hoheitliche und sonstige Einsätze 
Beurteilung anhand der Einsatzberichte der Feuerwehr 
 
Prüfung zur Einhaltung der Umsatz-Wertgrenze 17.500 Euro aus gleichartiger Tätigkeit mittels 
Prognose und entsprechender Dokumentation  
Gleichartigkeit: „Erfüllen die angebotenen Tätigkeiten die gleichen Bedürfnisse?“ 
Türöffnung ≠ Tierrettung ≠ Brandsicherheitswache -> getrennte Betrachtung der Umsätze 

Unterstützungsleistungen im Abfallbereich 
für den EVS 

freiwillige Entgeltzahlung an die Mitgliedskommunen in Höhe von 1% des Anteils der Gemeinde am 
Abfallgebührenaufkommen nach § 4 Nr. 4.2 der Verbandssatzung des EVS 
 
jährliche Prüfung zur Einhaltung der Umsatz-Wertgrenze 17.500 Euro aus gleichartiger Tätigkeit 
mittels Prognose und entsprechender Dokumentation (einschließlich Verkauf Abfallbeistellsäcke) 

Verwaltungsgebühren Leistungserbringung bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen 
Wettbewerb: Beglaubigungen, Fotokopien 
Fotokopien im Regelfall nur von Akten, die nicht zur privaten Vervielfältigung herausgegeben werden 
(dürfen) -> Konkretisierung in der Satzung über die Verwaltungsgebühren der Gemeinde Heusweiler 
sinnvoll: „Soweit Kopien aus Akten erforderlich sind, …“ 
 
jährliche Prüfung zur Einhaltung der Umsatz-Wertgrenze 17.500 Euro aus gleichartiger Tätigkeit 
mittels Prognose und entsprechender Dokumentation 
Gleichartigkeit: „Erfüllen die angebotenen Tätigkeiten die gleichen Bedürfnisse?“ 
Beglaubigungen ≠ Fotokopien -> getrennte Betrachtung der Umsätze 

 


